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ehmen wir an, der Arbeitgeber
hat dem Betriebs- oder Personal-
rat mitgeteilt, dass er die inter-

ne betriebliche Weiterbildung zukünftig
zumindest teilweise mit E-Learning
durchführen möchte und dazu ein Pro-
jekt plant. Was nun?

In dieser Situation kann die Bearbei-
tung einiger Fragen hilfreich sein:

Erstens: Worum geht es ›ungefähr‹?
Welche Informationen liegen vor,
welche fehlen und müssen vom
Arbeitgeber bereitgestellt werden?
Wie kann sich die Interessenvertre-
tung das, was geplant ist, vorstellen?

Ziel ist es also, sich ein erstes Bild von
dem Vorhaben, den Dimensionen, der
strategischen Bedeutung für das Unter-
nehmen zu machen. Denn es ist ein Un-
terschied, ob der Arbeitgeber fünf Lern-
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E-Learning – Handlungs-
und Gestaltungsmöglichkeiten der

Interessenvertretung
E-Learning ist weit mehr als eine CD-ROM mit einer Datenbank,

ein paar Fragen und den dazu gehörenden Antwortmöglichkeiten. Es gibt eine Vielzahl von
›Spielarten‹, darunter auch hoch-komplexe Systeme. Daran mitzugestalten ist

eine interessante aber auch eine schwierige Aufgabe.

einheiten zum Thema Datenschutz ins
Intranet stellen möchte, damit jeder
Beschäftigte sich mit wenig Aufwand
über ein paar typische Risiken und not-
wendige Datenschutzmaßnahmen in-
formieren kann, ob er für fünf Manager,
die demnächst das Unternehmen in
China vertreten sollen, ein Chinesisch-
Lernsystem bereitstellen will oder ob er
ein Wissens-Management-System auf-
bauen möchte, bei dem alle Beschäftig-
ten die Pflicht haben, ihre Problemlö-
sungen und ihr wichtiges Wissen zum
allgemeinen Gebrauch freizugeben.

Wahrscheinlich werden zunächst
viele Fragen entstehen, erste Antworten
und wieder neue Fragen. Rechtlich ist es
völlig unstrittig, dass der Betriebs- oder
Personalrat rechtzeitig und umfassend
zu unterrichten ist und alle gewünsch-
ten Informationen bekommen muss.

Aber abgesehen davon, dass Recht
haben und Recht bekommen oft Zweier-
lei ist, können gerade zu Beginn einer
Planung auch Fragen auftauchen, die
tatsächlich noch niemand beantworten
kann. Wer will schon beurteilen können,
wie sich ein aus siebzehn bunten ›Po-
wer-Point‹-Bildern und einer attraktiven
Sympathiefigur (auch ›pädagogische
Agentin‹ genannt) zusammengesetztes
E-Learning-System in Zukunft und im
Detail auswirken wird?

Zweitens: Wer ist der Motor dieser
Idee? Welche Rahmenbedingungen
spielen eine Rolle?

Da gibt es viele Möglichkeiten: Der
neue Personalleiter hat die Idee von
einem der vielen E-Learning-Kongresse
mitgebracht. Oder man will endlich eine
Lehre daraus ziehen, dass die letzte Soft-
ware-Umstellung zum totalen Chaos
geführt hat. Oder die Sachbearbeiter
haben gemotzt, weil sie für ihre Arbeit
wichtige Produktinformationen nicht
sofort am Arbeitsplatz abrufen können.
Und nicht zuletzt könnte es die Interes-
senvertretung selbst gewesen sein, die
in einer Qualifizierungsoffensive auf
E-Learning-Basis einen Beitrag zur Zu-
kunftssicherung der Arbeitnehmer sieht.

Aber wie auch immer: Es ist für den
Betriebs- oder Personalrat einfach wich-
tig zu wissen, ob das frische E-Learning-
Konzept nur Modetrend ist oder Teil
einer durchdachten Strategie zur Unter-
nehmensentwicklung – Sicherung und
Schaffung attraktiver Arbeitsplätze ein-
geschlossen …

Wichtig ist auch der Blick über den
Tellerrand: Was macht die Konkurrenz?
Wie arbeiten Unternehmen anderer
Branchen?

»Wenn das Leben keine Vision hat,
nach der man strebt,
nach der man sich sehnt,
die man verwirklichen möchte,
dann gibt es auch kein Motiv,
sich anzustrengen.«

(Erich Fromm)
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Aus den Antworten können so inter-
essante Fragen entstehen wie: Ist es
sinnvoll und möglich, mit anderen Be-
triebs-/Personalräten zu kooperieren
und ein E-Learning-Netzwerk zu bilden?

Drittens: Soll sich die Interessen
vertretung um das Thema E-Learning
kümmern?

Mindestens sieben gute Gründe spre-
chen dafür, dass dies eine rhetorische
Frage ist:

(1) Ob E-Learning für Arbeitnehmer
und Betrieb ein Erfolg wird, hängt stark
von den Lernbedingungen ab, der Vorab-
Information und der vorbereitenden
Qualifizierung. Aufgabe der Interessen-
vertretung ist es deshalb, darauf zu ach-
ten, dass möglichst alle Zugang zum
E-Learning haben, dass es gute Lern-
bedingungen gibt und dass die Verwen-
dung der mitarbeiterbezogenen Daten
sinnvoll geregelt und transparent ist.

(2) Wissen ist Macht! Bei den Ent-
scheidungen, was gelernt werden soll,
geht es um Zukunftsentscheidungen:
Soll Bedienungswissen vermittelt wer-
den oder Wissen zum Beherrschen der
Prozesse? Geht es um das Befolgen von
Anweisungen oder um Verständnis der
betrieblichen Zusammenhänge?

(3) Arbeitgeber und Betriebsrat
haben die Selbstständigkeit und Eigen-
initiative der Arbeitnehmer und Arbeits-
gruppen zu fördern, so steht es in § 75
Abs. 2 BetrVG – sinnvoll eingesetzte
E-Learning-Angebote könnten das un-
terstützen.

Und dann gibt es noch ein paar ›ego-
istische‹ Gründe:

(4) Der Betriebsrat könnte die vor-
handenen betrieblichen E-Learning-
Angebote nutzen,um selbst Wissensan-
gebote bereitzustellen: Informationen
über wichtige Betriebsvereinbarungen,
Diskussionsforen, ›Chatten‹ mit dem
Betriebsrat …

(5) E-Learning-Angebote für Manager
und Führungskräfte oder Umgang mit
betrieblichen Kennziffern dürften auch
für Betriebsräte nützlich sein.

(6) E-Learning kann eine Möglichkeit
sein, als Gremium vernetzt zu arbeiten
(ein Beispiel dazu gibt es auf Seite 18).

(7) Und schließlich wäre es doch mög-
lich, dass die Betriebsratsmitglieder
Spaß daran haben, E-Learning auszupro-
bieren und mitzugestalten.

Viertens: Welche eigenen Leitbilder
und Zielvorstellungen hat der
Betriebs-/Personalrat?

Unser Vorschlag ist, dass der Betriebs-/
Personalrat als Orientierung für seine
(Mit-)Gestaltungspolitik ein eigenes
Leitbild für Lernen und E-Learning im
Betrieb entwickelt und formuliert –
vorausgesetzt, er will sich einmischen.

Gestaltungsfelder bei
E-Learning

Die Bearbeitung der eben genannten
Fragen sollte natürlich im gesamten
Gremium erfolgen, im Rahmen einer
Klausur oder eines moderierten ›Werk-
stattgesprächs‹. In diesem Rahmen kann
dann auch geklärt werden, welche Rolle
das Gremium im Projekt übernehmen
möchte (dazu gleich noch etwas mehr),
wer im Gremium für dieses Thema zu-
ständig ist, ob die zeitlichen Kapazitäten
und das eigene Wissen reichen oder ob
eine zusätzliche Freistellung und die
Hinzuziehung externer Beratung gefor-
dert werden sollen. Folgende Gestal-
tungsfelder tun sich auf:

Gestaltungsfeld:
Einführungsprozess

Am Anfang einer E-Learning-Strategie
oder eines E-Learning-Projekts sollten
für alle Beteiligten die Fragen stehen:

ö Warum ist uns E-Learning wichtig?
ö Was wollen wir damit erreichen?

E-Learning-Projekte sollten nicht aus
reiner Fortschrittsgläubigkeit beschlos-
sen werden. Im Vordergrund sollten
immer Verbesserungen der Weiterbil-
dung hinsichtlich Kosten, Zeit, Qualität
und Flexibilität sowie die Sicherung der
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
stehen – aber auch die Chancen für Mit-
arbeiter/innen, durch Fortbildung ihren
Marktwert zu steigern.

Idealerweise beginnen E-Learning-
Projekte daher mit einer sorgfältigen
Analyse der Interessen des Unterneh-

mens und aller Betroffenen und Betei-
ligten. Dies schließt die Zielgruppe der
Lernenden ebenso mit ein wie die Trai-
ner, die Personalentwicklung, die Vorge-
setzten, die IT-Abteilung, die Unterneh-
mensleitung, den Betriebsrat, den Da-
tenschützer, den Experten für Gesund-
heit und auch die Kunden.

Die Wünsche und Ansprüche all die-
ser Gruppen, ihre ›pains and stakes‹, das
heißt, ihre Einsatzbereitschaft und ihre
Schmerzgrenzen, sollten sorgfältig er-
mittelt und schriftlich festgehalten wer-
den. Die schriftliche Fixierung dieser
Geltungsansprüche ist zugleich auch
Grundlage für einen wichtigen Teil der
späteren Erfolgsmessung (= Evaluation)
des Projekts.

An diesem Punkt die Mühe langer
Diskussionen zu scheuen, kann später
den Erfolg des ganzen Projekts gefähr-
den. In diese Sammlung der Geltungs-
ansprüche kann der Betriebsrat bereits
viele der hier besprochenen Gestal-
tungsansprüche hinein formulieren.

Wichtig ist auch der richtige Zeit-
punkt für das E-Learning-Projekt. Da
E-Learning-Prozesse oft vielfältig und
kompliziert sind, sollte dabei der ›Reife-
grad‹ des Unternehmens sorgfältig ein-
geschätzt werden. Bereitschaft für eine
neue Lernkultur, Erfahrungen im Um-
gang mit E-Business, E-Commerce und
in der Nutzung fortgeschrittener Infor-
mations- und Kommunikationstechnik
sind Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Projektentwicklung.

Für den Erfolg des Projekts ist es
ebenfalls wichtig, Vertreter der wichtigs-
ten Anspruchsgruppen in die Projekt-
gruppe oder die überwachende Steue-
rungsgruppe aufzunehmen und ihre
jeweilige Rolle, die Ressourcen des Pro-
jekts sowie die Einbeziehung der Beleg-
schaft und die Beteiligung der Interes-
senvertretung zu klären. Die Beschäftig-
ten sollten möglichst früh und kontinu-
ierlich über Pläne und Projekte infor-
miert werden und Gelegenheit haben,
ihre Wünsche und Anregungen, Fragen,
Bedenken, Sorgen und Kritik zu äußern
und in den Prozess einzubringen. Dabei
ist es von großer Bedeutung, für das
E-Learning-Konzept innerhalb des Un-
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ternehmens und auch nach außen die
›Werbetrommel‹ zu rühren – Stichwort:
›Bildungsmarketing‹. Die Beschäftigten
wollen wissen, was auf sie zukommt,
wollen in ihren Sorgen ernst genommen
und sollen auf die neuen Möglichkeiten
neugierig gemacht werden …

Eine in dieser Phase abgeschlossene
›Prozessvereinbarung‹, in der die ge-
wünschten Ziele, die Rahmenbedingun-
gen, die ständige Beteiligung der Beleg-
schaft und des Betriebsrats und vor al-
lem auch die Rückholbarkeit von ›Expe-
rimenten‹ vereinbart ist, trägt dazu bei,
Orientierung und Sicherheit für einen
offenen Prozess zu geben.

Es hat sich gezeigt, dass der Erfolg
von Veränderungsprozessen – und als
einen solchen sollte man die Einführung
von E-Learning verstehen – durch gezielt
ausgewählte, Erfolg versprechende und
kurzfristige Pilotprojekte entscheidend
beeinflusst wird. Die Kriterien für die
Auswahl eines Pilotprojekts können
dabei sehr unterschiedlich sein. Man
kann sich dafür entscheiden, einen un-
ternehmensweit bekannten Problembe-
reich anzugehen, bei dem man gleich-
zeitig die Erfolgswahrscheinlichkeit für
hoch hält. Oder man kann sich für eine
kleine Lösung entscheiden und gut ein-
geführte ›Präsenztrainings‹ durch kleine
E-Learning-Einheiten erweitern.

Zu beachten ist auch die Signalwir-
kung, die mit der ersten Zielgruppe und

dem ersten Einsatzbereich erzeugt wird.
Wählt man zum Beispiel ein Software-
Training für IT-Beschäftigte ist die Er-
folgswahrscheinlichkeit hoch. Zugleich
wird damit aber der Eindruck erzeugt
oder verstärkt, dass E-Learning nur et-
was für ›Eliten‹ und ›Computer-Freaks‹
ist. Grundsätzlich ist zu empfehlen, als
Pilotprojekt überschaubare und Erfolg
versprechende Vorhaben auszuwählen.

Unabhängig davon, ob der Prozess
mit einem Pilotprojekt oder einer flä-
chendeckenden Einführung beginnt,
lassen sich die weiteren Aufgaben des
Projekts und der Projektgruppe folgen-
dermaßen beschreiben:

ö Welche Lernangebote, welche Inhalte
sollen angeboten werden, um den
festgestellten Bedarf der Zielguppe
abzudecken?

ö Wie können diese Inhalte ›produ-
ziert‹ werden (selbst- oder fremdpro-
duziert)?

ö Welche didaktisch-methodischen
Schwerpunkte sollen realisiert wer-
den (z.B. selbstgesteuert oder lehrer-
gesteuert)?

ö In welchem sozialen Umfeld soll
gelernt werden (individuell, in Grup-
pen)?

ö Welche unterstützenden Faktoren
sind wichtig?

ö Welche Computer- und Netztechnik,
welche spezifische E-Learning-Technik
sind nötig?

ö Welche Aspekte sind bei Multimedia-
Systemen zu beachten?

ö Wie sollen die Lernprozesse in die
Arbeit integriert werden?

ö Wie wird die Aktualisierung der Lern-
materialien und des bereitgestellten
Wissens sicher gestellt?

ö Wie soll das Sicherheits- und Quali-
tätskonzept aussehen, das unberech-
tigte Zugriffe oder Verfälschungen
ebenso verhindert wie die Anhäu-
fung von ›Informationsmüll‹?

ö Wie werden Projekterfolg, Ziel-
erreichung und Lernerfolge geprüft,
wie werden Weiterentwicklungen
angestoßen?

Die Bearbeitung dieser Aufgaben und
Fragen kann in folgenden Phasen ablau-
fen:

ö Ziel- und Bedarfsklärung
ö Projekteinrichtung
ö Konzeptentwicklung
ö Systementwicklung
ö Testphase
ö Entwicklung von Schulungs- und

Unterstützungsangeboten
ö Einführung des Systems
ö Anwendung und Weiterentwicklung

Parallel zu diesen Phasen verlaufen
durchgehend Bildungsmarketing, Infor-
mation und natürlich die Mitbestim-
mung durch Betriebs-/Personalrat, dazu
Projektcontrolling und als ständige Auf-
gabe nach der E-Learning-Einführung
eine systematische Erfolgskontrolle und
Weiterentwicklung.
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Gestaltungsfeld: Lernbedingungen
und Arbeitsgestaltung

Bevor Sie weiterlesen, erledigen Sie
bitte die kleine Aufgabe in dem Kasten
oben und vergleichen Sie Ihre Antwor-
ten mit den folgenden Überlegungen …

(1) Zu den Lernbedingungen gehört
die Frage, in welcher Lernumgebung
gelernt wird:

ö direkt am Arbeitsplatz,
ö in unmittelbarer Nähe zum

Arbeitsplatz,
ö in einem separaten Raum

(Lernstation/Lerninsel),
ö in der privaten Wohnung.

Eine Lernstation sollte eingerichtet
werden, wenn …

… an den Arbeitsplätzen nicht unge-
stört gelernt werden kann,

… es zu aufwändig und teuer wäre, das
gesamte Lernarrangement an einzel-
nen Arbeitsplätzen zu realisieren,

… der Lernprozess in einer Gruppe statt-
finden soll.

(2) Für die ergonomische Lernplatz-
gestaltung existieren viele Checklisten
(z.B. in Severing u.a. 2001, Seite 131). Wer
gerne damit arbeitet, findet in diesem
Band eine ganze Reihe unterschiedlicher
Checklisten. Sicher ist, dass E-Learning
mehr Bildschirmarbeit bedeutet und
dass dadurch die körperlichen und psy-
chischen Belastungen vermehrt werden.
Als Betriebs-/Personalrat sollte man die

Einführung von E-Lear-
ning also immer verbin-
den mit einer Aufklä-
rungsaktion über Gesund-
heitsschutz, Pausen,
Augenübungen, ergono-
mische Arbeitsplatzgestal-
tung und Umgang mit
Stress – am besten natür-
lich integriert in das be-
triebliche Weiterbildungs-
konzept.

(3) Die für E-Learning
eingesetzte Technik sollte
sich nicht unbedingt am
neuesten Stand der tech-
nischen Entwicklung ori-

entieren, sondern daran, welche Syste-
me die Betroffenen nach ausreichender
Schulung beherrschen und nutzen kön-
nen – Lernangebote würden sonst nur
Frustration hervorrufen und scheitern.

(4) Ein zentraler Konflikt- und Gestal-
tungsbereich ist das Thema Arbeitszeit/
Lernzeit. Die Möglichkeit des Lernens
unabhängig von Ort und Zeit gehört zu
den großen Vorteilen des E-Learning.
Gleichzeitig sollte Lernen aber nicht in
die Freizeit der Beschäftigten ausgela-
gert und damit ›privatisiert‹ werden.

Außerdem muss die Arbeit so gestal-
tet sein, dass nicht nur kurze Lernzeiten,
sondern auch längere Lerneinheiten ›am
Stück‹ in Ruhe und ungestört durchge-
führt werden können. Für eine Regelung
zu diesem Thema lassen sich viele Mo-
delle denken. Hohenstein (siehe Litera-
turliste, Seite 24) zum Beispiel schlägt
zunächst eine Unterscheidung zwischen
betriebsnotwendigem Wissen und ei-
nem individuell weiterführenden Lern-
bedarf vor und entwickelt daraus Lern-
zeit-Regelungen, die auch als Diskussi-
onsgrundlage für Betriebsvereinbarun-
gen dienen können:

ö »Lernzeit ist bei Erwerb von betriebs-
notwendigem Wissen immer Arbeits-
zeit.

ö Die für die Erarbeitung eines Themas
notwendige Lernzeit wird von der
Organisation garantiert.

ö Möchte sich der Mitarbeiter über die
definierte Lernzeit hinaus mit dem
Thema beschäftigen, handelt es sich
um Freizeit.

ö Die Wegezeit zum Lernzentrum oder
dem Lern-PC ist Arbeitszeit.

ö Es soll grundsätzlich möglich sein,
Lerninhalte zu Hause zu erarbeiten.

ö Der Mitarbeiter erhält dann die dafür
vorgesehene durchschnittliche Lern-
zeit gutgeschrieben.

ö Der Zugriff auf weiterführende Lern-
inhalte wird gewährleistet, selbst
wenn diese nicht ausdrücklich
betriebsnotwendig sind. Die Aneig-
nung des Wissens findet außerhalb
der Arbeitszeit und mit privater Hard-
ware statt.«

Dauer, Status, Vergütung und Kosten
von Lernzeiten sollten in jedem Fall in
einer Betriebsvereinbarung geregelt
werden, um Transparenz zu schaffen,
wie mit Lernzeit im Betrieb umzugehen
ist und um so eine Grundlage für die
Klärung möglicher späterer Streitigkei-
ten zu haben.

(5) Bei der Einführung eines E-Lear-
ning-Projekts sind auch langfristige
Aspekte der Aktualisierung und Pflege
von Inhalten zu berücksichtigen. Zustän-
digkeiten müssen geklärt und der not-
wendige Aufwand eingeplant werden.
Ein CBT-System (computergestütztes
Lernen z.B. von einer CD-ROM) lässt sich
in der Regel nicht einfach aktualisieren,
es muss neu erstellt, vervielfältigt und
ausgegeben werden, was sich je nach
benutzter Software unterschiedlich
aufwändig gestalten kann. Ein WBT
(netzbasiertes Lernen z.B. aus einem
Intranet) dagegen ist in der Regel einfa-
cher zu aktualisieren und erlaubt auch
eine bequemere Anbindung des Lern-
programms an betriebliche Datenban-
ken und Wissens-Management-Systeme.
Über eine solche Anbindung kann man
den Teilnehmenden auch ermöglichen,
dem Lernprogramm Inhalte selber bei-
zufügen.

Entscheidet sich das Unternehmen
zum Beispiel aus diesen Gründen für ein
WBT, ist von Anfang an die Frage des
Zugangs zu berücksichtigen. Denn greift
der Lernende von außen (etwa vom Tele-
Heimarbeitsplatz aus) auf das WBT zu,
muss er durch die ›Datenschutzwälle‹

Eine kleine Aufgabe:

Wann und wie lernen Sie gerne?
Überlegen Sie kurz, wann Sie lernen und bei welchen
Anlässen, wann es Ihnen leicht oder schwer fällt,
wann es Spaß macht, welche Bedingungen erfüllt
sein müssen und ob Sie gerne am Computer lernen?
Und bitte notieren Sie Ihre Antworten und verglei-
chen Sie Ihre Erfahrungen mit unseren und den
Expertenmeinungen auf dieser und den nächsten
Seiten.
Dabei kann es sein, dass für Sie ganz andere Dinge
wichtig sind als die Spezialisten es meinen. Das ist
eine gute Voraussetzung dafür, arbeitnehmer-
orientierte und konkret betriebsbezogene Forderun-
gen zu überlegen und zu diskutieren …
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des Unternehmens hindurch. Das kann
E-Learning-Abläufe erschweren oder
verhindern. Außerdem werden Daten
über die E-Learning-Benutzung gespei-
chert, deren Zweckbindung und Nut-
zung geregelt werden sollten.

Gestaltungsfeld:
Lernen fürs E-Learning

Die Einführung von E-Learning
erfordert es auch, auf allen Ebenen
die dafür nötigen Kompetenzen zu
fördern und zu entwickeln.

E-Learning setzt auf Seiten der
Lernenden eine hohe Selbstlern-
Kompetenz voraus. Selbstlern-Kom-
petenz meint die Fähigkeit, Lernpro-
zesse selber und eigenverantwortlich
zu planen, zu organisieren, durchzu-
führen, den Erfolg zu kontrollieren
und sich selbst zu motivieren. Eine
solche Selbstlern-Kompetenz wird in
der Schule kaum vermittelt und nur
wenige Lernende bringen sie mit.
Dementsprechend machen stark
selbstgesteuerte Lernumgebungen
für ungeübte oder schlecht vorberei-
tete Lernende nur wenig Sinn. Nötig
ist eine Einführung in Selbstlern-
kompetenz, die dann im Verlauf des
Lernprozesses weiter unterstützt
werden muss.

Auch Kompetenz im Umgang mit
Informationstechnik und elektroni-
schen Medien ist für den E-Lernen-
den ein wichtiger Faktor. Lernende
müssen zum einen die ›Fachsprache‹
des E-Learning kennen. Sie müssen
verstehen, was zum Beispiel ein ›Chat‹,
ein ›Diskussionsforum‹, ein ›CBT‹ oder
ein ›WBT‹ ist und wozu diese Techniken
dienen. Des Weiteren ist es wichtig,
dass der Lernende den Umgang mit der
Kommunikationstechnik und ihren
›Werkzeugen‹ beherrscht, er muss also
PC, Programme, Dateiformate, Such-
maschinen, Chat-Programme, Diskus-
sionsforen, Videokonferenzen und
E-Mail nutzen können. Dazu zählt auch
die so genannte ›Netiquette‹ – Verhal-
tensregeln für die elektronische Kom-
munikation.

Schließlich ist es für den Lernprozess
wichtig, wie viel Erfahrung ein Lernen-

der bereits in der Nutzung von E-Lear-
ning hat. So brauchen erfahrene E-Ler-
nende keine Einführungsprogramme in

Sprache und Nutzung der E-Learning-
Werkzeuge und werden auch mit kom-
plizierteren E-Learning-Szenarien fertig.
Vor allem verfügen sie aber in der Regel
über eine höhere Selbstlern-Kompetenz
und kommen zum Beispiel mit solchen
besseren Lernumgebungen zurecht, in
denen sich der Lernende selbst seinen
Weg sucht. Unerfahrene E-Lernende
hingegen ›verlieren‹ sich leicht in sol-
chen unübersichtlichen Lernangeboten.

Soll E-Learning erfolgreich sein, kann
es sich nicht darauf beschränken, den

Lernenden mit einem Lernprogramm zu
versorgen und ansonsten sich selbst zu
überlassen. Der Lernende braucht stän-
dig die Möglichkeit, auf technische und
inhaltliche Betreuung zugreifen zu kön-
nen. Eine technische Hotline sollte wäh-

rend der gesamten Arbeitszeit, und
für den Fall, dass auch zu Hause ge-
lernt werden kann und soll, rund um
die Uhr zur Verfügung stehen.

Der Lernende braucht aber auch
die ständige inhaltliche Begleitung.
Damit ist einmal die oben angespro-
chene Notwendigkeit gemeint, in Fra-

gen der Medien- und Selbstlern-Kompe-
tenz auf fachliche Unterstützung zählen
zu können. Darüber hinaus sollte jedes

E-Learning-Projekt durch ›Tutoren‹
(Lernbegleiter) aktiv unterstützt wer-
den. Die Tutoren sollten Lernaufgaben
stellen und zu den Ergebnissen eine
qualitative Rückmeldung geben. Sie

sollten auch von sich aus auf die
Lernenden zugehen, sich nach den
Lernfortschritten erkundigen, die
Lernenden ermutigen und fordern.

Je selbstgesteuerter der Lernpro-
zess verlaufen soll, desto mehr ändert
sich die Aufgabe eines Tutors im Ver-

gleich zu einem klassischen Seminar-
trainer. Der Tutor ist immer weniger für
die Vermittlung der Inhalte verantwort-
lich. Er wandelt sich vielmehr zu einem
Lernberater, einem Lernprozessbegleiter,
einem Lern-Coach. Vor dem Hintergrund
dieses Profilwechsels wird deutlich, dass
klassische Trainer einer besonderen
Schulung und Unterstützung bedürfen,
wenn sie die Aufgaben von Tutoren
übernehmen sollen.

Zusätzlich zu einer Betreuung durch
einen Tele-Tutor sollte es im Unterneh-

men einen Ansprechpartner geben, der
dem Lernenden auch ›vor Ort‹ als Bera-
ter zur Verfügung steht. Diese Aufgabe
kann von speziell dafür ausgebildeten
Gruppenleitern, Prozessbegleitern oder
Personalentwicklern übernommen wer-
den.

Mit dem arbeitsplatzorientierten und
selbstgesteuerten Lernen, wie es die
meisten E-Learning-Konzepte vorsehen,
verlagert sich die Verantwortung für
den Lernprozess immer mehr zum Ler-
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Tipps für den Betriebs- und Personalrat

Selber E-Lernen macht schlau …
E-Learning ist zum einen eine Qualifizierungsmöglichkeit, deren
Nutzung der Betriebs-/Personalrat aufmerksam begleiten sollte.
Zum anderen entstehen zusätzliche Bildungsangebote für die
Arbeit der Interessenvertretung, die auch das einzelne Mitglied
für die eigene Weiterbildung nutzen kann.
Darüber hinaus kann der Betriebs-/Personalrat auch die techni-
schen und methodischen Mittel nutzen, die im E-Learning ver-
wendet werden, um die eigene Arbeit effektiver zu gestalten.
Es gibt bereits Betriebsrats-Netzwerke, die eine gemeinsame
Plattform im Internet für den Informationsaustausch und die
kollegiale Beratung einsetzen. Und viele Gremien nutzen das
Internet/ Intranet aktiv für die Informationsbeschaffung und die
betriebliche Öffentlichkeitsarbeit.
Auch der gezielte Einsatz der vorhandenen E-Learning-Mittel für
einen gemeinsamen ziel- und ergebnisorientierten Lern- und
Entscheidungsprozess ist möglich, die Einbeziehung der Beschäf-
tigten in thematische Diskussionen eingeschlossen. Hierfür kann
zum Beispiel das Mittel der Netzwerkmoderation (siehe:
›Betriebsratsarbeit moderieren im Netz‹ in cf 8/01 ab Seite 58)
genutzt werden.
Allerdings: Werden die E-Learning-Werkzeuge in dieser Weise
genutzt, dann gelten alle Vor- und Nachteile, alle Risiken und
Chancen des E-Learning auch für die Arbeit des Betriebs-/Perso-
nalrats!
Wenn ein Gremium zum Beispiel diskutiert, ob eine Betriebsver-
einbarung zum Thema E-Learning erforderlich ist oder nicht,
und wenn es dazu das Internet selbst nutzt, könnte das wie folgt
aussehen …
Voraussetzungen:
ó Es gibt eine gemeinsame Plattform im Internet (z.B. ›Netkey‹,
unter: internetmoderation.de), die eine zielorientierte, mode-
rierte Diskussion unterstützt.
ó Es gibt eine/n Moderator/in, der oder die den Prozess begleitet
und strukturiert.
ó Alle Beteiligten sind bereit dazu, im vorgesehenen Zeitraum
gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.
Ablauf:
ó Die Moderation erarbeitet einen Gesprächsplan für das The-
ma, schätzt den zeitlichen Bedarf ein und sieht, wenn nötig,
auch persönliche Treffen vor.
ó Das Material zum Thema wird auf der gemeinsamen Platt-
form zur Verfügung gestellt (Artikel, Gesetze, Vorlagen, Meinun-
gen …) zum einen durch die Moderation, zum anderen durch die
Beteiligten selbst.
ó Jedes Betriebs-/Personalratsmitglied erarbeitet sich das Mate-
rial selbstverantwortlich und beteiligt sich an der gemeinsamen
Diskussion: Das heißt, es beantwortet im vorgesehenen Zeitraum
die von der Moderation gestellte Fragestellung.
ó Die Moderation fasst die Ergebnisse zusammen, wertet sie aus
und formuliert daraus den nächsten Arbeitsschritt.
ó Parallel haben die Beteiligten die Möglichkeit, sich in einer
›virtuellen Plauderecke‹ über alles auszutauschen, was für sie

zwar wichtig ist, aber nicht im engeren Sinne zur aktuellen Frage-
stellung gehört.
ó Die Schritte werden entsprechend wiederholt, eventuell wird
zwischendurch auch in einer Betriebs-/Personalratssitzung ge-
meinsam zum Thema gearbeitet.

Ergebnis
Je nach vorheriger Zielvorstellung kann dies von einem gemein-
samen Meinungsbild als Grundlage einer fundierten Entschei-
dung bis hin zu einer konkreten Vorlage für eine Betriebsverein-
barung gehen.
Die Moderation kann sowohl von einem Betriebsratsmitglied
selbst (Kenntnisse der Moderationsmethode und Software-Schu-
lung vorausgesetzt) oder von einem externen Moderator über-
nommen werden (ein ausführliches Beispiel für eine solche Mo-
deration findet sich unter: www.abfev.de).
Je weiter die einzelnen Gremienmitglieder – etwa bei Gesamt-,
Konzern- oder Euro-Betriebsräten – voneinander entfernt arbei-
ten und je seltener gemeinsame Treffen möglich sind, umso wich-
tiger ist eine effektive Zusammenarbeit. Die Möglichkeiten sind
weitreichend – aber gleichzeitig schwer zu erschließen. Im Gremi-
um muss sich dafür mindestens ein Mitglied als ›Motor‹ und
›Trainer‹ zur Verfügung stellen, von den anderen dafür aner-
kannt und unter Umständen von anderen Aufgaben entlastet
sein.
Auf diese Art kann dann sowohl innerhalb eines Betriebs oder
Konzerns, als auch in betriebsübergreifenden Netzwerken gear-
beitet werden. Denkbar ist das auch in Branchennetzwerken (Ma-
schinenbau, Chemiebetriebe), um auf der Grundlage ähnlicher
Bedingungen und Probleme gemeinsame Strategien zu erarbei-
ten. Gemeinsame Präsenzseminare zu bestimmten Schwerpunkt-
themen können, genau auf die Teilnehmenden zugeschnitten,
diese Arbeit sinnvoll ergänzen.
Immer aber ist ein Moderator, ein ›Netzwerk-Coach‹ erforderlich.
Auch die Gewerkschaften erkennen zunehmend das Potenzial
solcher Netzwerke und unterstützen die Arbeit dadurch, dass sie
einen Hauptamtlichen für diese Rolle abstellen.

nenden. Zugleich verstärkt sich damit
der Beratungs- und Betreuungsauf-
wand. Auch Personalentwickler werden
mehr und mehr zu Lernbegleitern und

Lernberatern – auch dieser Rollenwech-
sel sollte bei der Einführung von E-Lear-
ning beachtet und gefördert werden.

Aber nicht nur das Tätigkeitsprofil der
Trainer, Tutoren und Personalentwickler

ändert sich. Ebenso wandelt sich auch
die Rolle der Führungskräfte, wenn
ernsthaft E-Learning im Unternehmen
eingeführt wird. Eigenverantwortliches
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Lernen am Arbeitsplatz wird nur dann
funktionieren, wenn die Führungskräfte
ihren Mitarbeitern Freiräume in der
Gestaltung und Organisation des Ler-
nens und des Arbeitens gewähren.

Ebenso sollten Führungskräfte für ein
lernförderliches Klima in ihrem Verant-
wortungsbereich sorgen. Sie müssen die
strategische Bedeutung des Lernens für
den Unternehmenserfolg vorleben, auch
selber E-Learning nutzen und sich für
die Nutzung der Lernangebote stark
machen.

Zu den neuen Aufgaben von Füh-
rungskräften wird es dann auch gehö-
ren, die Mitarbeiter zu ihren Qualifzie-
rungsmöglichkeiten zu beraten. Zu-
gleich kann die Führungskraft als ›Lern-
Trainer‹ wirken und sich für den Lerner-
folg der Mitarbeiter in gleicher Weise
zuständig fühlen wie für ihren Arbeits-
erfolg. Auch hier ist deutlich, dass Füh-
rungskräfte diesen neuen Aufgaben
nicht ohne weiteres gewachsen sein
dürften, sondern ebenfalls eine Einfüh-
rung, Schulung oder Supervision brau-
chen.

Gestaltungsfeld:
E-Learning für alle

Soll E-Learning für alle Beschäftigten
nützlich sein, muss auch über Hinder-
nisse nachgedacht werden, die einer
Nutzung im Wege stehen könnten. Ge-
hören zum Beispiel Sehbehinderte oder
Blinde zu den potenziellen Nutzern,
müssen zusätzliche Geräte und Pro-
gramme eingesetzt werden (können) –
etwa eine ›Braillezeile‹, die Bildschirm-
texte in Blindenschrift ausgibt (siehe:
›Braillezeile für Blinde‹ in cf 12/98 ab
Seite 33 und ›Blind im World Wide Web?‹
in cf 6/00 ab Seite 26). Eine andere Mög-
lichkeit ist die Sprachausgabe, bei der
eine Computerstimme den Text vorliest.

Solche Techniken funktionieren aller-
dings nur, wenn die Gestaltung den
Anforderungen angepasst ist: Internet-
Seiten dürfen nicht zu viele Links und
Untermenüs haben, Grafiken und Bilder
sollten mit Texten hinterlegt sein, Tabel-
len linear lesbar und die Schrift sollte
(für Sehbehinderte) größenverstellbar
sein.

Für Körperbehinderte kann es wichtig
sein, mit größeren Tasten zu arbeiten
und andere Eingabegeräte oder Sprach-
eingabe nutzen zu können. Für Men-
schen mit Lernschwächen gibt es wieder
andere Anforderungen, um sie zu erfolg-
reichem und selbstbestimmtem Lernen
mit E-Learning-Systemen anzuregen.

Bei älteren Beschäftigten schließlich,
die regelmäßiges Lernen nicht (mehr)
gewöhnt sind, kann das Aufzeigen von
effizienten Lerntechniken wichtig sein.
Außerdem nehmen Wahrnehmungs-
geschwindigkeit, Geschwindigkeit der
Informationsverarbeitung und Abruf-
geschwindigkeit, Sehvermögen und
Hörfähigkeit in der Regel mit zuneh-
mendem Alter ab. Auch diese Bedingun-
gen müssen in Lernsituationen berück-
sichtigt und ausgeglichen werden.

Entscheidend aber ist zunächst, dass
die Frage nach den besonderen Anforde-
rungen bestimmter Gruppen von Ler-
nenden im Projektplan überhaupt vor-
kommt. Denn Ziel muss es sein, ›barriere-
freies‹ Lernen für alle Beschäftigten zu
ermöglichen.…1

Gestaltungsfeld: Technik

E-Learning benötigt Technik auf drei
verschiedenen Ebenen:

ö Basistechnologie – die informations-
und kommunikationstechnische
Infrastruktur mit Netzen und Netz-
zugängen, synchronen und asynchro-
nen Kommunikationsmöglichkeiten
und bestimmten Bausteinen wie
Suchmaschinen, Chat, Foren und so
weiter.

ö Lerntechnologie – Software-Anwen-
dungen zur Unterstützung von Lern-
prozessen, wie etwa Autorensysteme
zur Erstellung von web-basierten
Kursen oder virtuelle Seminarräume,
in denen sich Lernende und Lehrende
›treffen‹ können, ohne an einem
bestimmten Ort anwesend sein zu
müssen.

ö E-Learning-Systeme – die eigentliche
Lern-Software; sie gibt es als einfache
computer- oder internet-basierte
Einheiten oder als komplexe Systeme,
die verschiedene Anwendungen in
einer Lernumgebung kombinieren
(siehe den info-Kasten auf Seite 10
und auch den Beitrag ab Seite 2).

Für die Interessenvertretung stellt
sich in diesem Zusammenhang die Auf-
gabe, einen Überblick über Struktur und
Funktionalität der geplanten E-Learning-
Anwendung(en) zu bekommen sowie
die aus Arbeitnehmersicht wichtigen
Kriterien in den Entscheidungs- und
Gestaltungsprozess einzubringen.

Gestaltungsfeld:
Datenschutz

Ein Hindernis für Einsatz und Akzep-
tanz von E-Learning ist die Bewältigung
der Datenschutz-Problematik. Die Beur-
teilung, welche Datenverwendung
rechtlich zulässig ist, was eine sinnvolle
Nutzung ist und was erforderliche
Schutzmechanismen sind, ist eine ziem-
liche Herausforderung. Also:

Welche personenbezogenen Daten
entstehen bei der Nutzung? Um über-
haupt im Netz arbeiten zu können, sind
gewisse Administrationsdaten notwen-
dig (Benutzername, Berechtigungen,
Passwörter). Bei der Nutzung entstehen
zum Beispiel folgende Nutzungsdaten:

ö Datum, Beginn und Ende der
Lernphase,

ö Aufenthalt auf bestimmten Seiten,
Bearbeitung bestimmter Lektionen,
Reihenfolge der Bearbeitung,

ö letzte Seite vor Beendigung,
ö Status der Bearbeitung einer

Aufgabe/einer Seite (›fertig‹, ›nicht
fertig‹, ›abgebrochen‹),

ö Verbindung zum Netz.

Bearbeitet der Lernende dann Aufga-
ben und organisiert er seine Lernum-
gebung, entstehen Arbeitsergebnisse
(etwa Texte, Lösungen, individuelle An-
merkungen, Verzeichnisse und Aufga-
benlisten), bearbeitet der Lernende Lern-
kontrollen oder Tests, entstehen Lern-
erfolgsdaten (Leistungsnachweise, auto-
matische Feedbacks, Auswertungen).

Kommuniziert der Lernende über das
Netz mit anderen Teilnehmern oder
seinem Tutor, entstehen Verbindungs-

1… Zum Weiterstöbern und
Forschen im WWW:
www.bik-online.info
www.einfach-fuer-alle.de
www.peoplefirst.de
www.internetb.de
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daten und Inhalte, die ausgetauscht
werden, zum Beispiel Dokumente über
Lernerfolge und -probleme und Daten
über gemeinsame Diskussions- und
Arbeitsprozesse. Schließlich entstehen
durch Messungen noch Verkehrsdaten:
Häufigkeit des Aufrufs einer Aufgabe
oder Seite, Nutzung von Kommuni-
kationskanälen usw.

Die Wünsche, diese Daten zu nutzen,
sind nun bei den verschiedenen Beteilig-
ten ganz unterschiedlich ausgeprägt:

Der Lernende möchte Sicherheit, dass
er sanktionsfrei lernen kann und dass
Fehlversuche, falsche Antworten, Test-
ergebnisse und ›Lernexpeditionen‹ nur
ihm bekannt sind und in einem fest
vereinbarten Umfang auch dem Tutor.

Die Trainer oder Tutoren möchten
Lernprozesse unterstützen und den
Lernerfolg beurteilen und benötigen
dafür Daten über Lösungswege, Fehler-
quellen und Wissensstand der Teilneh-
menden.

Für das E-Learning-Projekt-Manage-
ment und die Unternehmensführung
hingegen ist es ein wichtiges Control-
ling-Instrument, zu sehen, wie ein Lern-
angebot von den Teilnehmenden
genutzt und wie viel Zeit tatsächlich
gebraucht wird. Und vielleicht gibt es
auch noch das Interesse, genauer zu
erfahren, welche Inhalte durch E-Mails
ausgetauscht werden, wer bestimmte
Angebote gar nicht genutzt und wer,
statt sich im Weiterbildungs-Web zu
bilden, beim Surfen den nächsten Ur-
laub geplant hat.

Bei der Prüfung, in welchem Umfang
eine Verwendung dieser Daten zulässig
ist, ist zu beachten, dass spezielle Rechts-
vorschriften des Bundes vorrangig vor
den Vorschriften des BDSG sind. Aller-
dings gehen sie nur insoweit vor, als sie
entsprechende bereichsspezifische Rege-
lungen enthalten, fehlen diese, gilt wie-
der das BDSG …

Für den Bereich E-Learning gelten
vorrangig:

(1) Das Telekommunikationsgesetz
(TKG) des Bundes, das die Netze regelt;

dazu werden im Teil elf das Fernmelde-
geheimnis, der Datenschutz und insbe-
sondere die Verwendung von Bestands-,
Verbindungs- und Abrechnungsdaten
behandelt. Eine zentrale Vorschrift ist
§ 85 Abs. 2 TKG: »Zur Wahrung des
Fernmeldegeheimnisses ist verpflichtet,
wer geschäftsmäßig
Telekommunikationsdienste erbringt,
oder daran mitwirkt.« Damit fällt – au-
ßer der unstrittigen privaten– auch die
Nutzung der dienstlichen Telekommuni-
kation durch Beschäftigte unter das
Fernmeldegeheimnis…2! Die Konse-
quenzen sind:

ö Verbindungs- und Abrechnungsdaten
dürfen nur zum Abrechnen und zum
Zweck der Aufdeckung von Störungen
und Missbräuchen erhoben und ver-
wendet werden.

ö Eine Inhaltskontrolle – zum Beispiel
Lesen einer E-Mail – ist unzulässig.

ö Hiervon abweichende Regelungen
in Betriebsvereinbarungen sind unzu-
lässig.

(2) Die Regelung der Dienste; hier
haben sich Bund und Länder über die
Zuständigkeit der Gesetzgebung gestrit-
ten. Ergebnis ist ein ›Kompromiss‹. Für
die Teledienste machte der Bund die
Vorschriften (Teledienstegestz [TDG] und
Teledienstedatenschutzgesetz [TDDSG])
und für die Mediendienste wurden fast
gleichlautende Vorschriften im Medien-
dienste-Staatsvertrag (MDSV) geschaffen.

Geregelt werden zum Beispiel die
Verwendung von Bestands-, Nutzungs-
und Abrechnungsdaten. Beispiel: »Zu
löschen hat der Diensteanbieter Nut-
zungsdaten frühestmöglich, spätestens
unmittelbar nach Ende der jeweiligen
Nutzung, soweit es sich nicht um Ab-
rechnungsdaten handelt« (§ 6 Abs. 2
Nr. 1 TDDSG).

(3) Geht es um das Recht über die
Inhalte richtet sich die Zulässigkeit der
Verwendung wieder nach den Vorschrif-
ten des BDSG und das sagt zum Beispiel
aus, dass diese durch eine Betriebs- oder
Dienstvereinbarung geregelt werden
kann – zum Beispiel der Zugriff auf und
die Nutzung von Testergebnissen.

Ein genaueres Ausloten, welche
gesetzlichen Schranken für Verwendung
und Auswertung und welche Regelungs-

möglichkeiten auf der betrieblichen
Ebene bestehen, sprengt den Rahmen
dieses Beitrags und folgt in einer späte-
ren cf-Ausgabe.

Gestaltungsfeld:
Evaluation und Controlling

Entscheidend für den dauerhaften
Erfolg von E-Learning-Maßnahmen ist
eine Bewertung (= Evaluation), ob das
betrieblich eingesetzte E-Learning über-
haupt erfolgreich ist.

Bildungs-Evaluation ist ein heikles
und umfangreiches Thema, das selbst
unter Experten sehr umstritten ist. Die
Meinungen reichen von der Entwicklung
hochkomplexer Evaluations-Szenarien
bis zum völligen Verzicht auf jegliche
Überprüfung.

Evaluation kann den gesamten
Bildungsprozess begleiten oder nur am
Ende stattfinden. Sie kann die Zufrie-
denheit der Lernenden erheben, den
Lernerfolg mit integrierten Tests ab-
fragen, in persönlichen Gesprächen
Lernprobleme identifizieren und Rück-
meldungen geben, den Lernerfolg in
nachgelagerten Werkstatt-Gesprächen
oder Befragungen erforschen oder sie
kann vorgegebene Ansprüche mit kon-
kreten Ergebnissen abgleichen. Und
letztlich kann Evaluation auch die Quali-
tät der Strategie, den Kostenrahmen
und den Projektverlauf einbeziehen …

Welche Elemente der Evaluation und
des Controllings für welches Projekt
angemessen sind, kann hier nicht be-
stimmt werden. Jedoch ist es für alle
Beteiligten wichtig zu sehen, dass mit
der Festlegung von Evaluations- und
Controlling-Methoden, von Fragestellun-
gen, Kriterien und Kennziffern schon im
vornherein festgelegt wird, was später
über Erfolg oder Misserfolg eines Pro-
jekts entscheiden wird.

Leitfragen für die unterschiedlichen
Bewertungsebenen sind beispielsweise:

ö Werden die Projektziele erreicht und
der Projektrahmen eingehalten?

ö Stimmt die strategische Richtung des
E-Learning?

ö Wird der Kostenrahmen eingehalten?
2… Johann Bizer: Die dienstli-
che Telekommunikation unter
dem Schutz des Fernmelde-
geheimnisses; in: DuD 25/01
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ö Wie wird E-Learning genutzt? Welche Nutzungsbarrieren
sind vorhanden?

ö Gibt es Probleme, Konflikte, Ablehnung, Ärger bei den
Teilnehmenden?

ö Funktioniert die Verzahnung von Arbeit und Lernen?
ö Gibt es zusätzlichen Unterstützungsbedarf für die ver-

schiedenen Beteiligten?
ö Erreichen die E-Lernenden ihre Lernziele, gelingt es ih-

nen, sich die Inhalte anzueignen?
ö Wirken sich die E-Learning-Angebote auf die Verbesse-

rung der Arbeitsabläufe und der Arbeitsqualität aus?

Aus Sicht der Interessenvertretung muss dabei vor allem
geregelt werden, dass …

… während der Einführungs- und Nutzungsphase
Evaluation und Controlling überhaupt stattfinden,

… der Betriebsrat Einfluss auf das Evaluations- und
Controlling-Design hat,

… klare Verantwortlichkeiten bestehen,
… die Ergebnisse zu einem Verbesserungsprozess

führen.

Arbeitgeber und Betriebsrat
haben E-Learning zu fördern!

Nein, so lautet kein Beschluss und kein Gesetz – auch
wenn die Überschrift des vorangegangenen Artikels (ab
Seite 9) ein wenig danach klang … Aber: Arbeitgeber und
Betriebsrat haben allein schon durch das Betriebsverfas-
sungsgesetz eine Reihe von Aufgaben, die sie verpflichten,
sich zum Beispiel intensiv um betriebliche Bildung und
Beschäftigungssicherung zu kümmern. Und in diesem
Zusammenhang sollten sie natürlich auch die Chancen und
Risiken von E-Learning-Projekten abzuschätzen (siehe dazu
den info-Kasten rechts).

Der Betriebsrat kann
Anstöße geben …

Wenn sich ein Gremium mit den Potenzialen des
E-Learning beschäftigt hat und zu dem Ergebnis gekom-
men ist, dass Beschäftigte und Unternehmen davon pro-
fitieren könnten, hat es auch die Möglichkeiten, selbst aktiv
zu werden und eigene Anstöße zu geben.

Der Betriebsrat kann generell Maßnahmen, die dem
Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber
beantragen. Dazu gehören zum Beispiel alle im info-Kasten
rechts genannten Bereiche. Der Arbeitgeber ist nicht ver-
pflichtet, solche Anregungen dann auch umzusetzen, aber
er muss sich zumindest ›ernsthaft mit ihnen beschäftigen‹
(siehe § 80 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG).

Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber auch Vorschläge
für die Einführung einer Personalplanung und ihre Durch-

E-Learning und Mitbestimmung

Aufgaben für Betriebsräte aus dem
Betriebsverfassungsgesetz
ó § 75 Abs. 2
Schutz und Förderung der freien Entfaltung der Persönlichkeit
Dazu gehören: umfassende Kompetenzentwicklung, Daten-
vermeidung und -sparsamkeit, Zweckbindung der Daten und
Auswertungen.

ó § 75 Abs. 2
Förderung der Selbstständigkeit und Eigeninitiative der Arbeit-
nehmer und Arbeitsgruppen
Dazu gehören: Abschätzen und testen, ob und welche E-Lear-
ning-Möglichkeiten selbstständiges Lernen, Kompetenz-
entwicklung, gemeinsames Problemlösen, Teilen von Wissen
unterstützen.

ó § 96
Förderung der Berufsbildung
Dazu gehören Fragen wie: Welche Qualifikationen werden im
Unternehmen benötigt? Welche Interessen haben die Beschäf-
tigten? Wie lassen sich diese Ziele erreichen? Welche sinnvolle
Rolle kann E-Learning dabei haben?

ó § 80 Abs. 1 Nr. 8
Förderung und Sicherung der Beschäftigung
Dazu gehören Themen wie: Stärkung der Wettbewerbspoten-
ziale, Kundenbindung, lernende Organisation.

ó § 80 Abs. 1 Nr. 1
Überwachung der Durchführung geltender Gesetze und
Vorschriften
Dazu gehört die Frage: Werden bei geplanten oder durchge-
führten E-Learning-Projekten Mitbestimmungsrechte, Daten-
schutzgesetze und Arbeitsschutzvorschriften u.ä. eingehalten?

ó § 80 Abs. 1 Nr. 2 a und § 75 Abs. 1
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern, Überwachung der Gleichbehandlung
Fragen dazu: Lässt sich das ›Gleichstellungsthema‹ am Beispiel
E-Learning diskutieren und verwirklichen? Welche Vorgehens-
weisen bei einer E-Learning-Einführung unterstützen dieses
Prinzip?

ó § 80 Abs. 1 Nr. 2 b und § 96 Abs. 2
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit
Beachten: E-Learning zu Hause kann die hier geforderte Balan-
ce erleichtern, soweit die Rahmenbedingungen geklärt und
geregelt sind.

ó § 80 Abs. 1 Nr. 4
Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter
Beachten: Erforderlich dafür ist eine barrierefreie Gestaltung.

ó § 75 Abs. 1 Nr. 2, § 80 Abs. 1 Nr. 6, § 96 Abs. 2
Schutz vor Benachteiligung und Förderung älterer Arbeit-
nehmer
Bitte beachten: Die Eigenschaft von E-Learning, dass beim Ler-
nen der Lernprozess und das Tempo vom Nutzer bestimmt
werden kann, kann dieses Ziel unterstützen; aber auch hier
sind Barrieren der Nutzung zu erkennen und auszuräumen.
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führung machen (§ 92 Abs. 2 BetrVG).
Dabei kann er Anstöße für eine
zukunfts-orientierte Entwicklung geben,
insbesondere für eine strategische und
arbeitnehmer-orientierte Personalpla-
nung und -entwicklung, natürlich unter
Einbeziehung der E-Learning-Möglich-
keiten.

Der Arbeitgeber hat auf Verlangen
des Betriebsrats den Berufsbildungs-
bedarf zu ermitteln und mit ihm Fragen
der Berufsbildung zu beraten. Hierzu
kann der Betriebsrat Vorschläge machen
(§ 96 Abs. 1 BetrVG). Berufsbildung um-
fasst dabei betriebliche, überbetriebli-
che und außerbetriebliche Aus-, Weiter-
und Fortbildung, Umschulungen und
sonstige Bildungsmaßnahmen aller
Arbeitnehmer des Betriebs.

Systematisch geschieht dies durch
den Vergleich einer Ist-Analyse mit ei-
nem Soll-Konzept, das sowohl den lang-
fristigen Qualifikationsbedarf des Un-
ternehmens als auch die individuellen
Bildungsinteressen der Arbeitnehmer
umfassen sollte. Für die Erhebung des
Qualifikationsbedarfs gibt es ganz un-
terschiedliche Herangehensweisen, von
eher technisch-quantitativen Abglei-
chen bis zu qualitativen Erhebungen
unter Einbeziehung von Team- oder
Gruppengesprächen. Entscheidend ist,
dass die Bedarfsermittlung und die Be-
ratung über die Berufsbildung auf Ver-
langen des Betriebsrats erfolgen – der
Arbeitgeber braucht das nicht von sich
aus anzugehen.

Mehr als nur ein Antrags- und Bera-
tungsrecht ist das neu ins Betriebsver-
fassungsgesetz aufgenommene Vor-
schlagsrecht zur Beschäftigungssiche-
rung (§ 92 a BetrVG). Der Betriebsrat

kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur
Sicherung und Förderung der Beschäfti-
gung machen. Diese können insbeson-
dere auch die Qualifizierung der Arbeit-
nehmer (z.B. durch E-Learning) zum
Gegenstand haben. Der Arbeitgeber hat
diese Vorschläge dann mit dem Be-
triebsrat zu beraten. Hält der Arbeitge-

ber die Vorschläge des Betriebsrats für
ungeeignet, muss er dies begründen (in
Betrieben mit mehr als 100 Arbeitneh-
mern schriftlich). Zu den Beratungen
kann auch ein Vertreter des Landesar-
beitsamts hinzugezogen werden.

... und er kann sie
durchsetzen!

Bei den gerade beschriebenen Mög-
lichkeiten hängt der Erfolg entscheidend
vom Verhandlungsklima und von der
Bereitschaft des Unternehmers ab, die
Vorschläge des Betriebsrats aufzugrei-
fen und umzusetzen. Aber der Betriebs-
rat hat auch ›stärkere‹ Handlungsmög-
lichkeiten.

Denn bei allen mitbestimmungs-
pflichtigen Angelegenheiten muss sich
der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat
einigen (sonst kann er seine Maßnahme
nicht durchführen). Dabei muss der
Betriebsrat nicht auf entsprechende
Pläne des Arbeitgebers warten, er kann
in solchen Mitbestimmungsangelegen-
heiten auch selber aktiv werden und die
Beschäftigung damit einfordern (Initia-
tivrecht).

Kommt es bei einer solchen Initiative
des Betriebsrats zu keiner Einigung,
muss die Einigungsstelle eingeschaltet
werden. Der Spruch der Einigungsstelle
ersetzt die Einigung – so weit, so klar.

Im Zusammenhang mit E-Learning
hat der Betriebsrat nun folgende Initia-
tiv- oder Mitbestimmungsrechte:

Zunächst die bekannte Mitbestim-
mung bei der »Einführung und Anwen-
dung von technischen Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, das Verhalten
oder die Leistung der Arbeitnehmer zu
überwachen« ( § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG).
Auch bei der Nutzung von E-Learning
entstehen natürlich Daten über den
Zeitpunkt der Nutzung, über den Bear-
beitungsstand und den Lernerfolg bis
hin zu Testergebnissen. Aus diesem
Grund gilt für E-Learning von Anfang an
das Mitbestimmungsrecht.

»Hat der Arbeitgeber Maßnahmen
geplant oder durchgeführt, die dazu
führen, dass sich die Tätigkeit der betrof-
fenen Arbeitnehmer ändert und ihre
beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr
ausreichen, so hat der Betriebsrat bei
der Einführung von Maßnahmen der
betrieblichen Berufsbildung mitzube-
stimmen« (§ 97 Abs. 2 BetrVG). Mit die-
ser Neuregelung kann der Betriebsrat
nicht nur bei der Einführung von
Berufsbildungsmaßnahmen mitbestim-
men, er kann auch von sich aus Quali-
fizierungsmaßnahmen verlangen, wenn
er erkennt, dass sich Tätigkeiten verän-
dern und mit den herkömmlichen Mit-
teln und Kenntnissen nicht mehr zu
bewältigen sind.

Bezogen auf E-Learning ergeben sich
drei interessante Aspekte:

(1) Führt der Arbeitgeber E-Learning
durch, wird dies häufig den Grund ha-
ben, Beschäftigte für veränderte Tätig-
keiten zu befähigen, zum Beispiel für die
Benutzung des Intranet. In einem sol-
chen Fall ist die E-Learning-Einführung
mitbestimmungspflichtig.

(2) Der Betriebsrat kann auch selber
zur Beseitigung von Qualifikations-
defiziten eine Einführung von E-Lear-
ning fordern – und zwar immer dann,
wenn dies durch Veränderungen in den
Tätigkeiten begründet ist.

(3) Der Betriebsrat kann eine geplante
E-Learning-Einführung selbst als eine
Maßnahme betrachten, durch die Tätig-
keiten verändert werden und die die
Lernenden, die Trainer, die Personal-

             E-Learning ist dann mitbestimmungs-
                            pflichtig, wenn es eingeführt wird, um
Beschäftigte für veränderte Tätigkeiten zu
           qualifizieren – das bedeutet: Initiativrecht.
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entwickler und Führungskräfte vor Auf-
gaben stellt, denen sie mit den üblichen
Kenntnissen nicht gewachsen sind
(siehe den Abschnitt ›Lernen fürs E-Lear-
ning‹ ab Seite 17).

So betrachtet kann der Betriebsrat
alle unterstützenden Qualifizierungs-
maßnahmen (z.B. zur Selbstlern-, zur
IT- und Medienkompetenz und zur
didaktischen Qualifizierung von Tutoren
und Ansprechpersonen) im Rahmen
seiner Mitbestimmung einfordern und
im Falle des Falles in der Einigungsstelle
entscheiden lassen.

Der § 98 BetrVG hat sich nicht geän-
dert. Er sichert dem Betriebsrat die Mit-
bestimmung bei der Durchführung von
Maßnahmen der betrieblichen Berufs-
bildung, bei der Auswahl der Ausbilder
und Tutoren und auch bei der Auswahl
der Teilnehmenden. So muss sich der
Arbeitgeber zum Beispiel mit dem Be-
triebsrat über Inhalte, Umfang und
Reichweite von E-Learning-Angeboten
einigen, ebenso über die Frage, welche
Gruppe welches Wissen erarbeiten soll,
über die Art der Vermittlung (= Didaktik,
siehe auch den folgenden Artikel ab
Seite 25), über die Dauer und Lage der
Lerneinheiten oder über Prüfungen und
Zertifikate. Und immer, wenn es keine
Einigung gibt, kann die Einigungsstelle
angerufen werden und entscheiden.

Auch die Mitbestimmungsrechte
nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG bei Fragen
der Ordnung des Betriebs (Thema: Lern-
kultur), bei der Regelung der täglichen
Arbeitszeit nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG
sowie bei der Ausgestaltung des Ge-
sundheitsschutzes nach § 87 Abs. 1 Nr. 7
BetrVG geben dem Betriebsrat weitere
durchsetzbare Gestaltungsmöglichkei-
ten bei den Lernbedingungen.

Betriebsvereinbarung
oder nicht?

Der Arbeitgeber kann E-Learning nur
mit Zustimmung des Betriebsrats ein-
führen und anwenden – so lässt sich der
vorangegangene Abschnitt zusammen-

fassen. Das heißt aber noch nicht zwin-
gend, dass eine Betriebsvereinbarung
abgeschlossen werden muss. Aus folgen-
den Gründen ist dies aber sinnvoll:

ö Qualifizierung unterstützt die Wei-
terentwicklung der Beschäftigten
und trägt zur Zukunftssicherung des
Betriebs bei – diese Bedeutung kann
durch eine Betriebsvereinbarung
unterstrichen werden.

ö Qualifizierung bewirkt keine Wunder,
vieles hängt von der Ausgestaltung
und den Rahmenbedingungen ab –
eine Betriebsvereinbarung kann die
Erfolgsfaktoren aber festlegen.

ö Verhandeln und Ausformulieren ei-
ner Betriebsvereinbarung zwingen
dazu, dass sich die Verhandlungspart-
ner mit dem Thema auseinanderset-
zen, die damit verbundenen Ziel- und
Wertvorstellungen diskutieren sowie
die einzuhaltenden betrieblichen
Prozesse, Aufgaben und Zuständig-
keiten festlegen und beschreiben.

ö Veränderungen, wie zum Beispiel
neue Formen des Lernens, können
Unsicherheit erzeugen – hier kann die
Betriebsvereinbarung einen sicheren
Rahmen für Experimente und offene
Prozesse schaffen.

ö Eine Betriebsvereinbarung verein-
facht den Abstimmungsaufwand,
weil dadurch nicht mehr für jeden
mitbestimmungspflichtigen Einzel-
fall die Zustimmung des Betriebsrats
eingeholt werden muss.

ö Die Regelungen einer Betriebsverein-
barung gelten unmittelbar und zwin-
gend, das heißt, sie brauchen nicht
noch einmal extra Bestandteil der
Arbeitsverträge zu werden und kön-
nen auch nicht durch andere Abspra-
chen verschlechtert werden.

Welche Themen eine E-Learning-Ver-
einbarung enthalten sollte, hängt davon
ab, wie die betriebliche Ausgangssitua-
tion ist, welchen Stellenwert betriebli-
che Weiterbildung hat, wie umfangreich
die geplanten Veränderungen sind, wel-
che Themen bereits in anderen Verein-
barungen abgedeckt sind, welche Ziele
und Leitbilder der Betriebsrat mit dem
Thema verbindet. Gestaltungsbereiche,
Regelungsthemen und -ideen sind in

den Beiträgen dieses Schwerpunktheftes
sicher reichhaltig zu finden. Ein Verein-
barungsbeispiel findet sich auch in
cf 10/02 ab Seite 9 (›E-Learning kommt‹).

Die Erarbeitung der Kernpunkte kann
und sollte ähnlich wie die eigene Rollen-
klärung in moderierten ›Werkstatt‹-
Gesprächen erfolgen. Die Ausarbeitung
der Regelungsthemen sollte zumindest
bei größeren Gremien einem Ausschuss
oder einer Arbeitsgruppe übertragen
und projektmäßig organisiert werden.
Fühlt sich das Gremium nicht ausrei-
chend kompetent für die Materie
E-Learning, kann es Unterstützung in
Form von Schulung und sachverstän-
diger Beratung/Prozessbegleitung in
Anspruch nehmen.

Der ›elektrische
Lerner‹

Spülmaschinen übernehmen die lang-
weilige Aufgabe des Geschirrspülens
und ersparen einem so die Mühe, es
selber tun zu müssen. Videorekorder
sehen sich langweilige Fernsehprogram-
me an, und ersparen einem so die Mühe,
sie selber ansehen zu müssen. Diesen
Gedanken fortsetzend erfand der
Schriftsteller Douglas Adams den ›elek-
trischen Mönch‹. Der glaubt stellvertre-
tend für seinen Besitzer gewisse Dinge
und ersparen ihm damit, was allmählich
zu einer immer beschwerlicheren Aufga-
be wird: nämlich alle Dinge zu glauben,
die zu glauben die Welt von einem er-
wartet.…3

Genauso nützlich könnte die Erfin-
dung des ›elektrischen Lerners‹ sein, der
für einen die Dinge lernt, die zu wissen
die Welt von einem erwartet. Eigentlich
ist er sogar schon erfunden: Als ›virtuel-
le Agenten‹ oder ›Avatare‹ bewegen sie
sich stellvertretend durch Lernportale
und Wissensdatenbanken, nehmen dem
Benutzer konkrete Lernarbeiten ab und
können sogar dazu lernen. Nur der

3… Douglas Adams:
Der elektrische Mönch;
Verlag Rogner & Bernhard
(bei Zweitausendeins) 1988
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Erfolg – das Ersparen der Lernmühe (und
des Spaßes am Lernen) – ist nicht so gut
sichtbar wie bei Spülmaschine und
Videorekorder …

An den Artikeln auf den Seiten 9 bis 26 haben
mitgearbeitet, gelernt und geforscht: Ulrich R.
Buchholz, Nils Haagen, Roya Juki und Dr. Ga-
briele Unkelbach-Romussi (Technik & Leben
e.V., Bonn), Petra Gunzenhäuser und Charlot-
te Mickler (ABF e.V., Berlin) sowie Dr. Uwe
Stieglitz, Mannheim. Technik & Leben und
ABF schulen, beraten und begleiten Betriebs-
und Personalräte bei der Einführung neuer
Techniken im Betrieb, bei Umstrukturierun-
gen und insbesondere bei Mitbestimmung,
Gestaltung und eigener Nutzung neuer Me-
dien/E-Learning-Konzepte. Kontakt: Technik
& Leben, Bonner Talweg 33–35, 53113 Bonn,
fon 02 28-26 24 03, fax 02 28-24 13 52;
tul@technik-und-leben.de, www .technik-
und-leben.de; Arbeit, Bildung und Forschung,
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin,
fon 030-83 85 11-50, fax 030-83 85 11-53,
abf@abfev.de, www.abfev.de
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